
den Mitarbeiter des Werkes ihre Be
mühungen, um Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit zu gewährleisten. Bei 
den ideologischen Auseinanderset
zungen spielte auch die Tatsache 
eine große Rolle, daß der durch die 
Havarie eingetretene Schaden durch 
die Versicherung nicht ersetzt 
wurde, was sich spürbar auf das Be
triebsergebnis und damit auf die 
Höhe der Jahresendprämie eines je
den Betriebsangehörigen auswirkte. 
Gemeinsam mit der Parteileitung 
der Grundorganisation der SED so
wie der BGL wurde eine umfassende 
Diskussion über den Entwurf der 
neuen Arbeitsordnung eingeleitet 
und durchgeführt, in deren Ergebnis 
eine Ordnung entstand, die mit den 
Arbeitsschutzvorschriften überein
stimmt.
In der folgenden Zeit begann ein in
tensives Ringen der Leiter und der 
Kollektive um die Durchsetzung der 
Arbeitsordnung. Bis zum gegenwär
tigen Zeitpunkt gab es nur noch 
vereinzelte Fälle von Alkoholgenuß 
innerhalb des Betriebes. Dabei soll 
nicht verschwiegen werden, daß es 
notwendig war, den Mundglasfach- 
arbeitem im Bereich der manuellen 
Fertigung ausnahmsweise den tägli
chen Konsum von drei Flaschen Bier 
zu gestatten, weil es noch nicht ge
lungen ist, einen entsprechenden Er
satz an durststillenden Getränken zu 
beschaffen. Trotz intensiver Bemü
hungen des Betriebes war es bisher 
nicht möglich, im Bezirk Cottbus 
eine Brauerei zu finden, die bereit 
wäre, ein in den Glasbetrieben der 
CSSR mit Erfolg verwendetes 
Schwachbier herzustellen.
Die Maßnahmen, die vom Werkleiter 
im Einverständnis mit der BGL zur 
Durchsetzung der Arbeitsordnung 
veranlaßt wurden, finden die Unter
stützung der Mehrzahl der Werktä
tigen, die an einer guten Arbeits
atmosphäre, an störungsfreier Pro
duktion und an hohen Arbeitsergeb
nissen interessiert sind. In acht Fäl
len wurden wegen Verstößen gegen 
die Arbeitsordnung Disziplinarver
fahren eingeleitet, die unmittelbar in 
den Arbeitskollektiven und mit de
ren Unterstützung durchgeführt 
wurden. So forderte z. B. eine Bri
gade u. a., einen mittleren Leitungs
kader zur Verantwortung zu ziehen, 
weil er einen Fall von Alkoholmiß
brauch in seinem Arbeitsbereich 
vertuschen wollte und dadurch sei
nen Verpflichtungen aus der Ar
beitsordnung nicht nachkam. So ent
wickelt sich im Betrieb eine Atmo
sphäre der Unduldsamkeit gegen
über derartigen Disziplinverletzun
gen.
Die Konfliktkommissionen des Be
triebes brauchten sich bisher mit 
Einsprüchen gegen Disziplinarmaß
nahmen des Betriebsleiters nicht zu 
befassen. Somit spricht vieles dafür, 
daß die Disziplinarverfahren unter 
unmittelbarer Mitwirkung der Ar
beitskollektive eine hohe erzieheri
sche Wirkung hatten. Allerdings 
sollte u. E. von der Möglichkeit, auf 
Antrag des Betriebsleiters ein erzie
herisches Verfahren wegen Verlet

zung der Arbeitsdisziplin vor der 
Konfliktkommission durchzuführen 
(§ 109 Abs. 3 GBA, § 28 KKO), stär
ker Gebrauch gemacht werden.
In zwei Fällen befaßten sich die 
Konfliktkommissionen mit Schaden
ersatzanträgen des Betriebsleiters 
gemäß §§ 112 ff. GBA, weil durch Al
koholmißbrauch während der Ar
beitszeit Produktionsausfall eingetre
ten war. Durch die Einbeziehung der 
unmittelbar beteiligten Arbeitskol
lektive und durch Flugblätter wur
den alle Betriebsangehörigen über 
die Ergebnisse der Beratung der 
Konfliktkommissionen informiert. 
Solche intensiven Bemühungen zur 
Überwindung des Alkoholmiß
brauchs sind durchaus noch nicht in 
allen Glasbetrieben des Bezirks Cott
bus anzutreffen. Die Erfahrungen des 
VEB Spezialglaswerk „Einheit“ sind 
noch nicht einmal in allen Betrieben 
der WB Technisches Glas verallge
meinert worden. Das gilt auch für 
die anderen Glaswerke im Kreis 
bzw. in der Stadt Weißwasser, die 
der WB Haushalts- und Verpak- 
kungsglas angehören.
Wir meinen, daß die verantwortli
chen Leiter in diesen Bereichen 
ebenso wie die Leiter des VEB Spe
zialglaswerk „Einheit“ selbständig 
gemäß Art. 3 StGB Maßnahmen zur 
Überwindung des Alkoholmiß
brauchs einleiten sollten. Die Forde
rung des VIII. Parteitages der SED, 
konsequent die Gesetzlichkeit einzu
halten und die Gewährleistung von

Die gesetzliche Verpflichtung zur 
allseitigen und beschleunigten Auf
klärung jeder Straftat (§ 2 Abs. 1 
StPO) sowie der Hinweis W e n d 
l a n d s  (NJ 1971 S. 222) auf die „ele
mentare gesellschaftliche Forderung, 
in sachlich gerechtfertigter Zeit eine 
Entscheidung herbeizuführen“, ver
anlagten uns, Überlegungen über die 
Anwendung der Bestimmungen über 
das beschleunigte Verfahren (§§ 257 
ff. StPO) in unserer Praxis anzustel- 
len. Dabei gingen wir davon aus, daß 
die Durchführung beschleunigter 
Verfahren zwar nicht die Hauptme
thode der Strafverfolgungsorgane ist 
und auch nicht sein darf, daß diese 
Verfahrensart aber bei Vorliegen der 
Voraussetzungen- des § 257 StPO als 
notwendige und schnelle Reaktion 
auf bestimmte Straftaten zielgerich
tet und wirksam angewendet werden 
sollte.
Bisher wurde vom beschleunigten 
Verfahren sehr selten und spora
disch Gebrauch gemacht. Weil diese 
Verfahren zwischen den anderen, be
reits eingeplanten Vorgängen bear
beitet werden mußten, kam es — 
entgegen dem Sinn dieser Verfah
rensart — zu erhöhtem Arbeitszeit- 
und Kraftaufwand. Wir haben des
halb im Auftrag des Bezirksstaats
anwalts bei allen Verfahren, bei 
denen im Dezember 1970 Anklage er
hoben worden war, überprüft, ob die 
Voraussetzungen für die Durchfüh-

Ordnung, Disziplin und Sicherheit 
zum festen Bestandteil der Leitungs
tätigkeit der Staats- und Wirtschafts
funktionäre zu machen/2/, gebietet, 
nicht erst dann vorbeugende Maß
nahmen einzuleiten, wenn bestimmte 
Schadensereignisse eingetreten sind, 
wie das leider in der praktischen Tä
tigkeit einzelner Betriebe immer 
noch der Fall ist.
In der Berichterstattung des Kreis
gerichts vor dem Kreistag Weißwas
ser wurden die Erfahrungen des 
VEB Spezialglaswerk „Einheit“ aus
gewertet. Der Kreistag verpflichtete 
alle Glasbetriebe des Kreises Weiß
wasser, konkrete, abrechenbare Maß
nahmen zur Bekämpfung des Alko
holmißbrauchs zu ergreifen. Dabei 
ging er davon aus, daß es unbedingt 
erforderlich ist, diese Problematik 
innerhalb des Territoriums einheit
lich zu lösen. Für den VEB Spezial
glaswerk „Einheit“ könnten sich z. B. 
negative Folgen daraus ergeben, daß 
Arbeitskräfte in solche Betriebe ab- 
wandem, in denen die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Verhinderung des 
Alkoholmißbrauchs nicht so konse
quent angewendet werden.

WERNER KUBE, Inspekteur
am Bezirksgericht Cottbus
WOLFGANG BERG, Justitiar
des VEB Spezialglaswerk „Einheit“,
Weißwasser

/2/ Vgl. Abschn. Ill Ziff. 2 der Entschlie
ßung des ѴІП. Parteitages der SED zum 
Bericht des Zentralkomitees, Neues 
Deutschland vom 21. Juni 1971, S. 4.

rung eines beschleunigten Verfah
rens Vorgelegen haben. Es stellte 
sich heraus, daß dies bei etwa einem 
Drittel aller Vorgänge der Fall 
war.
Auf Grund dieser Analyse waren wir 
in der Lage, zusammen mit den Un
tersuchungsorganen und den Gerich
ten zu beraten, wie sich bei gleich
bleibender Qualität der Ermittlungen 
Aufwand und Zeit einsparen lassen 
und wie in den geeigneten Fällen 
das Verfahren unter dem Gesichts
punkt der Durchführung eines be
schleunigten Verfahrens zu bearbei
ten ist. Nach gründlicher Diskussion 
haben wir folgende Prinzipien als 
Ausgangspunkt für unsere Tätigkeit 
festgelegt:
1. Die Maßnahmen zur Erhöhung der 
Wirksamkeit der Rechtsprechung 
und zur Verbesserung der Qualität 
unserer Arbeit dürfen keineswegs 
mit einem größeren Kraft- und Zeit
aufwand verbunden sein. Sie müssen 
zur Verkürzung der Bearbeitungs
fristen und auch dazu führen, daß 
der Umfang der Akten abnimmt.
2. Die beschleunigten Verfahren sind 
unter strikter Einhaltung der gesetz
lichen Voraussetzungen gemäß §§ 257 
ff. StPO durchzuführen. Die be
schleunigte Bearbeitung aller geeig
neten Verfahren darf nicht zur Ein
schränkung der Rechte des Beschul
digten und zur Aufhebung der ge-

Zur wirksamen Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
in Strafsachen
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